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Grüenochte Geiss ( 15 ) 
 
Rassenspezifischer Standard für Maximalnoten 6/6/6/6/6 
 

Besondere Rassenmerkmale 

Widerrist- 
höhe,  
cm 

Minimal- 
gewicht, kg 

Haut Horn Haare Farbe / Besonderes 

m f m f     

85 75 75 55 fein 
 

gehörnt lang, 
mit Boden-
freiheit von  
20 cm +/- 
5 cm auf 
Höhe der 
letzten 
Rippe 

Kopf und Vorderhand bis halber Mittelleib 
grau/schwarz/weiss meliert, Rot- oder 
Braunschimmer im Weiss des Vorderteils (inkl. Kopf) 
toleriert, Hinterhand schneeweiss; scharfe Trennung 
beider Farben eine Handbreite vor der letzten Rippe 
(gemessen beim Rückgrat), toleriert werden 
Abweichungen von +/- 3 cm; Pigmentflecken im 
Hinterteil werden bis zur Grösse eines 
Fünffrankenstücks toleriert. 
Nicht rassetypische Farbe wird bestraft. 

 
 

Richtlinien für Experten 

Abweichungen vom Rassenstandard (Maximalnoten) sollen gesamtschweizerisch gleich mit folgenden Punkteabzügen 
bestraft werden: 
 

Rassenunreinheiten Exterieur-Punktabzüge Max. Note Bemerkungen 

 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 F M  

Farbe 

sehr dunkle Vorderteilfarbe oder 
vor dunklem Gurt sehr weiss bzw. 
Pigmentflecken im Hinterteil ab der 
Grösse eines Fünffrankenstücks 

X        

 
unscharfe Trennung beider Farben 
und/oder Farbtrennung zu weit 
hinten/vorne 

X        

 
Flecken mit mehr als 10 cm 
Durchmesser im Hinterteil      2 2  

 
reinweiss, kupfer- oder 
schwarzhalsig gefärbt bzw. nicht 
rassetypische Farbe 

     2 1  

Haar Haare zu lang bzw. zu kurz X        

Horn enthornt / hornlos      1 1  

 
 

Zuchtziel 

Es gelten die allgemeinen Zuchtziele. 


